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s c h w e r p u n k tE r n e u e r b a r e  E n e r g i e n  v e r s u s  N a t u r s c h u t z ?

N Von Frank Musiol 
icht erst sei dem umstrittenen Windener-
gie-Verriss des Spiegels im Frühjahr 

2004 ist bekannt, dass der Ausbau der Winde-
nergie in Deutschland voller Konflikte ist. Es 
streiten aber nicht nur die Vertreter einer um 
ihre Wettbewerbsfähigkeit besorgten deutschen 
Großindustrie mit den Vertretern einer das Kli-
ma schonende Energieversorgung. Auch bei 
Bürgerinnen und Bürgern stehen sich Befürwor-
ter und Kritiker immer öfter gegenüber. Umfra-
gen bestätigen zwar, dass der überwiegende Teil 
der Deutschen den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien begrüßt. Doch vor Ort regt sich immer 
öfter zum Teil organisierter Widerstand. Und 
nicht selten mischen Aktive der großen Umwelt-
verbände kräftig mit. Ein Zeichen dafür, dass es 
auch innerhalb der Umweltszene Konflikte gibt. 
Das sollte nicht verwundern, wenn man sich vor 
Augen führt, wie weit die Skala der im Umwelt-
schutz Aktiven reicht. Kümmern sich die einen 
um globale Umweltprobleme, liegt den anderen 
der Schutz lokaler Natur am Herzen. Weder dem 
einen noch dem anderen sollte man im übrigen 
abstreiten, hehre Ziele zu verfolgen.
Zwar ist der Streit um die Windenergie am stärk-
sten in der Öffentlichkeit präsent, doch beim 
Grundkonflikt um die Nutzung Erneuerbarer En-
ergien geht es um mehr. Denn auch bei allen an-
deren Formen Erneuerbarer Energien – abgese-
hen vielleicht von der Geothermie – treten Nut-
zungskonflikte auf: Kleinwasserkraftwerke sind 
ein Eingriff in die Fließgewässerökologie, der An-
bau von Energiepflanzen birgt die Gefahr der Aus-
breitung intensiv bewirtschafteter Monokulturen 
und Photovoltaik drängt zunehmend von Dächern 
in die Fläche, so dass auch hier Flächenverbrauch 
und Landschaftsbeeinträchtigung zum Problem 
werden können.

  konfliktlöser eeG

Mit den Konflikten zwischen Klima- und Natur-
schutz mochten sich auch viele Politiker der Regie-
rungskoalition in der Vergangenheit nicht gerne 
auseinander setzen. Die Erfolgsstory der Erneuer-
baren Energien war ihnen geradezu heilig. Doch 
wer diesen Erfolg langfristig fortsetzen will, muss 
versuchen, Konflikten mit anderen, ebenso wich-
tigen Facetten des Umweltschutzes zukünftig gar 
nicht erst entstehen zu lassen. Vor diesem Hinter-
grund gab es in den vergangenen anderthalb Jah-
ren eine ausführliche Debatte über eine Veranke-
rung von Naturschutzaspekten in der Novelle des 
Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG). Für viele 
war die Gemengelage in dieser Diskussion ziemlich 
undurchschaubar. Da engagierten sich Umweltver-
bände zum einen für eine Aufstockung der Vergü-
tungen in allen Bereichen, auf der anderen Seite 
aber auch dafür, dass Anlagen an nicht naturge-
rechten Standorten aus der Vergütung herausge-
nommen werden. Einen erbitterten Streit hat es in 
diesem Zusammenhang über die kleine Wasser-
kraft gegeben. Deren Ausbau gilt in weiten Teilen 
der Umweltszene seit Jahren als Unsinn. Die Poten-
ziale für unsere Stromversorgung sind aufgrund 
der kleinen Anlagengrößen unbedeutend, dafür ist 
der ökologische Schaden, wenn Anlagen an bisher 
unverbauten Gewässerabschnitten errichtet wer-
den, umso größer. 
Mit dem Kompromiss, der schließlich gefunden 
wurde, sollten eigentlich alle leben können. Von 
den Umweltverbänden wurde er jedenfalls 
durchweg begrüßt. Die Vergütungssätze sind 
insgesamt den wirtschaftlichen Erfordernissen 
angepasst worden und es sollte nun gewährlei-
stet sein, dass nach der Windenergie auch die 
anderen Erneuerbaren Energien – allen voran 
die Biomasse – einen kräftigen Aufschwung er-

leben. Daneben sind einige Restriktionen im 
EEG formuliert, die den Streit um Naturschutza-
spekte zukünftig entschärfen sollten.
Ab 2008 sollen neue kleine Wasserkraftanlagen 
mit einer Leistung von weniger als fünfhundert 
Kilowatt nur noch dann in die Vergütung kom-
men, wenn sie im Zusammenhang mit ganz oder 
teilweise bestehenden Querverbauungen errichtet 
werden und ein guter ökologischer Zustand des 
Fließgewässers erreicht beziehungsweise der 
ökologische Zustand wesentlich verbessert wird. 
Das ist nicht mehr und nicht weniger als die Eu-
ropäische Wasserrahmenrichtlinie ohnehin vor-
schreibt. Dafür gibt es aber eine um zwei Cent 
höhere Vergütung, womit sich auch die Moderni-
sierung älterer Anlagen mit ökologischen Begleit-
maßnahmen rechnen sollte. Doch die Wasser-
kraftlobby kämpft bis heute verbissen gegen das 
Einverständnis an, dass Wasserkraftnutzung die 
Fließgewässerökologie nun einmal negativ beein-
flussen kann. Diese Kompromissunfähigkeit 
müsste man tatsächlich anprangern, gäbe es nicht 
auf Seiten der Naturschützer auch einzelne Stim-
men, die im Prinzip den Rückbau der gesamten 
Wasserkraft anstreben.

  neuerungen
Weitere Regelungen, die aus Gründen des Natur-
schutzes in die Novelle des EEG aufgenommen 
wurden, sind:
● Offshore-Windparks, die ab 2005 genehmigt 
werden, kommen nur dann in die Vergütung, 
wenn sie nicht in Natura-2000-Gebieten liegen. 
Damit wird eine wichtige Forderung des NABU zur 
Entwicklung der Offshore-Windenergie erfüllt. Im 
Gegenzug wird die Anschlussfrist für die Maximal-
vergütung um vier Jahre verlängert und die Vergü-
tung steigt mit zunehmender Küstenentfernung 
und Wassertiefe an.
● Strom aus Biomasse wird um vier bis sechs 
Cent höher vergütet, wenn nur Pflanzenbestand-
teile und keine sonstigen Reststoffe verstromt 
werden.
● Photovoltaikanlagen auf Freiflächen fallen nur 
unter die Vergütung, wenn sie auf bereits vorbela-
steten Flächen oder innerhalb eines gültigen Be-
bauungsplans errichtet werden. Wird der Bebau-
ungsplan für eine solche Anlage extra erweitert, 
muss es sich um Ackerland handeln, das gleich-
zeitig in Grünland umgewidmet wird.
Problematisch an dem aktuellen Streit ist der Ein-
druck, Naturbeeinträchtigungen durch Energie-
nutzung würden erst seit der Ausbreitung der 
Erneuerbaren Energien richtig thematisiert wer-
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noch auf die sprünge geholfen werden. 
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den. Dadurch entsteht allerdings ein schiefes Bild. 
Durch die Nutzung fossiler und nuklearer Ener-
gieträger wurden und werden Gleichgewichte der 
Natur auf völlig unakzeptable, dramatische Weise 
ge- oder zerstört, Mensch und Natur der Land-
schaft beraubt und langfristigen Schädigungen 
ausgesetzt. Dessen ist sich die Umweltbewegung 
seit jeher bewusst und deshalb gehört die Ener-
giewende seit vielen Jahren zu ihren Kernanlie-
gen. Daran hat sich im Grundsatz nichts geändert, 
es ist lediglich die Erkenntnis hinzugekommen, 
dass jede Energienutzungsform mit Eingriffen in 
den Naturhaushalt verbunden ist. Die sind zwar 
– zumindest global betrachtet – bei den Erneuer-
baren deutlich geringer, trotzdem muss eine Dis-
kussion darüber erlaubt sein, wie auch diese 
Beeinträchtigungen soweit wie möglich vermie-
den werden können. Im Prinzip sollte auch hier 
das Minimierungsgebot greifen, auf das wir uns 
so oft berufen.
Dass Proteste gegen die Windenergie scheinbar 
umfangreicher werden als solche gegen Kohle 
und Atom ist auch eine Begleiterscheinung der 
Dezentralisierung unserer Energieversorgung. 
Von ein paar tausend Windrädern fühlen sich nun 
einmal mehr Menschen direkt betroffen als von 
einem Braunkohletagebau oder einem Atomkraft-
werk. Der vermeintlichen Landschaftsverschande-
lung durch einzelne Windparks die drastische 
Landschaftszerstörung im Braunkohlerevier ent-
gegen zu halten, nützt da wenig. Deshalb muss 
man sich mit der Kritik detailliert auseinanderset-
zen. Sachliche Aufklärungsarbeit kann viele Äng-
ste – zum Beispiel vor Lärmbelastung oder Schat-
tenwurf – ausräumen oder zumindest relativieren. 
Prinzipielle Ablehnung, aus welchen Gründen 
auch immer, ändert man damit nicht. Einen gutes 
Stück weit trifft nämlich auf viele Windkraftgegner 
das zu, was Atomkraftgegnern früher häufig vor-
geworfen wurde: sie sind ideologisch motiviert. 
Anders lässt sich die zum Teil hanebüchene und 
platte Argumentation – zum Beispiel aus den Rei-
hen des so genannten Bundesverbands Land-
schaftsschutz – nicht erklären. 

  protest ist nicht gleich protest
Mit dieser Art von Protest dürfen sich die Umwelt-
verbände nicht in einen Topf werfen lassen. Wol-
len sie ihre Glaubwürdigkeit nicht verlieren, müs-
sen sie sich von Polemik distanzieren und statt-
dessen sachliche Kritik gegen konkrete Erneuer-
bare-Energie-Anlagen herausarbeiten. Wo es 
solche nicht gibt, gibt es gute Gründe, Projekte 
auch vor Ort zu unterstützen. Vielfach ist dafür 

innerhalb der Umwelt- und Naturschutzverbände 
aber noch Aufklärungsarbeit gefragt. Bekennt-
nisse der Bundesverbände zu Klimaschutz und 
Erneuerbaren Energien nützen in der Praxis we-
nig, wenn Ortsgruppen davon unbeeindruckt ge-
gen Windräder zu Felde ziehen. Auch das gibt es. 
Dass den Ehrenamtlichen vor Ort die Vogelwelt in 
ihrer Umgebung zunächst einmal wichtiger ist als 
die Klimaschutzstrategie der Bundesregierung, ist 
verständlich. Dass aber ein langfristig erfolg-
reicher Naturschutz auch von stabilen klima-
tischen Bedingungen abhängt, ist bisher häufig 
ungenügend vermittelt. 
Ein „Entweder-Oder“ kann es trotzdem nicht ge-
ben. Vielmehr muss nach Wegen gesucht werden, 
wie man beide Ziele überein bringen kann. Viel-
fach wird in diesem Zusammenhang auf die Ent-
wicklung von Standards gesetzt. Regeln für Planer 
also, die bei Einhaltung dazu führen sollen, dass 
eine Beeinträchtigung von Mensch und Natur 
nicht zu befürchten ist. Solche Standards sind zu 
begrüßen. Lokale Konflikte werden sie aber den-
noch in der Regel nicht vermeiden können. Das 
Zauberwort dürfte vielmehr in vielen Fällen 
„Kompromiss“ heißen. Kann ein umstrittener 
Windpark nicht an einem anderen Standort er-
richtet werden? Kann vielleicht die Anlagenzahl 
verringert werden? Kann eine Wasserkraftanlage 
durch zusätzliche Maßnahmen naturverträglicher 
werden oder sich eine Photovoltaikanlage besser 
ins Landschaftsbild einfügen?

  strategien zur konfliktlösung
Um sich über solche Fragen einer Konfliktlösung 
nähern zu können, muss man miteinander reden 
und schon daran scheitert es in der Praxis häufig. 
Planer halten es oft für mühsam und Behörden für 
überflüssig, die Naturschutzverbände an der Pla-
nung frühzeitig zu beteiligen – sie könnten ja auf 
Ablehnung stoßen. Andererseits kommt es auch 
vor, dass örtliche Naturschützer sich Gesprächen 
verschließen und lieber regionalen Protestbewe-
gungen anschließen. Beides keine guten Vorausset-
zungen, in der Sache voran zu kommen.
Diesen Stillstand will der Naturschutzbund (NA-
BU) überwinden. Als ersten Schritt haben wir im 
Mai dieses Jahres einen Workshop veranstaltet, 
auf dem die einzelnen Akteure über Perspektiven 
der Konfliktvermeidung diskutierten (1). In 
einem Projekt, das wir in den kommenden an-
derthalb Jahren mit Unterstützung des Bundesum-
weltministeriums und Umweltbundesamts durch-
führen, widmen wir uns nun intensiv der natur-
schutzfachlichen Auseinandersetzung um den 

Ausbau der Erneuerbaren Energien und insbe-
sondere örtlich auftretenden Konfliktfällen (2). 
Als eine Art Clearingstelle, die für alle Beteiligten 
ansprechbar ist, versucht ein kleines Team in der 
NABU-Bundesgeschäftsstelle in solchen Fällen zu 
vermitteln. In der Regel wird das wichtigste sein, 
die vermeintlichen Kontrahenten an einen Tisch 
zu bringen. Dabei geht es nicht darum, Ortsgrup-
pen „auf Linie“ zu bringen oder sie gar zu bevor-
munden. Vielmehr werden wir dort Hilfestellung 
anbieten, wo Ehrenamtliche vor Ort mit Pla-
nungen überfordert sind. Wo sie jedoch argu-
mentativ auf dem Holzweg sind, werden wir ver-
suchen, Überzeugungsarbeit zu leisten. Überzeu-
gungsarbeit leisten wir aber auch dort, wo Natur-
schutzargumente geflissentlich übergangen wer-
den. Denn auch die Erneuerbaren-Branche muss 
einsehen, dass wir nur miteinander am Ziel an-
kommen. 
Wir werden nicht überall vermitteln und zu Kom-
promissen finden können. Auch organisierten 
Protest werden wir nur selten aufhalten. Dazu 
wird es in vielen Fällen schlichtweg zu spät sein. 
Wir haben aber nicht nur die Möglichkeit, die 
eine oder andere Einigung zu erzielen. Wir haben 
auch die Chance, aus Erfahrungen mit Konflikten 
und ihren Entstehungsgründen zu lernen und da-
raus Strategien für zukünftige Konfliktvermeidung 
zu entwickeln.

anmerkungen
(1) NABU (Hg.): Naturschutz kontra Erneuerbare Energien? 
Konfliktlösungsstrategien für die Praxis. NABU-Tagung, 
Bonn, 19. Mai 2004. Tagungsband beim Autoren erhältlich.
(2) NABU-Projekt „Konfliktlösungsstrategien Erneuerbare 
Energien“, Laufzeit 6/04 bis 3/06. 
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